
 

 

Gemeinde Küttigen 
 

Abstimmungsergebnisse vom 27. November 2011 
 

Aargauische Volksabstimmungen 
 
Zahl der Stimmberechtigten 3‘998 
Brieflich Stimmende 1‘998 
Ungültige briefliche Stimmabgaben 16 
Gültig eingereichte Stimmrechtsausweise 1‘996 
  
  

Wollen Sie das Hundegesetz (HuG) vom 15. März 2011 annehmen? 
  
eingelangte Stimmzettel 1‘931 
davon waren leer 44 
davon waren ungültig 0 
in Betracht fallende Stimmzettel 1‘887 
  
mit JA haben gestimmt 1‘472 
mit NEIN haben gestimmt 415 

 
 
Wollen Sie die Änderung der Verfassung des Kantons Aargau (Zusammen-
legung der kantonalen Amts- und Rechnungsjahre auf den 01. Januar) vom 
03. Mai 2011 annehmen? 

 

  
eingelangte Stimmzettel 1‘895 
davon waren leer 91 
davon waren ungültig 0 
in Betracht fallende Stimmzettel 1‘804 
  
mit JA haben gestimmt 1‘648 
mit NEIN haben gestimmt 156 
  
  

Wollen Sie die Änderung des Gesetzes über die Wahl des Grossen Rates 
(Grossratswahlgesetz) vom 07. Juni 2011 annehmen? 

 

  
eingelangte Stimmzettel 1‘878 
davon waren leer 158 
davon waren ungültig 0 
in Betracht fallende Stimmzettel 1‘720 
  
mit JA haben gestimmt 992 
mit NEIN haben gestimmt 728 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

Wollen Sie die Volksinitiative „Jagen ohne tierquälerisches Treiben“ vom 
13. Oktober 2010 annehmen? 

 

  
eingelangte Stimmzettel 1‘938 
davon waren leer 43 
davon waren ungültig 0 
in Betracht fallende Stimmzettel 1‘895 
  
mit JA haben gestimmt  
mit NEIN haben gestimmt 608 
 1‘287 
  
  
  
Wahlbeschwerden sind gemäss §§ 66 ff. des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) 
innert drei Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten 
Tag nach der Veröffentlichung der Ergebnisse, an das Departement Volkswirtschaft und In-
neres, 5001 Aarau, einzureichen. 
 
Küttigen, 27. November 2011 Wahlbüro Küttigen 

 
 


